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Bekanntmachung 

 
der 

Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 
und des Haushaltsplanes für das 

Haushaltsjahr 2024 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Delbrück nebst Haushaltsplan und Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2024 liegt in der Zeit 
 
 

vom 14.11.2023 bis 14.12.2023 
 

 
während der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Delbrück, Lange Straße 45, Zimmer 
36, öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
 
In der Zeit 
 

vom 14.11.2023 bis einschließlich 01.12.2023 
 
 
können Einwohner oder Abgabepflichtige Einwendungen gegen den Entwurf und seine 
Anlagen bei der o.g. Stelle erheben, über die der Rat der Stadt Delbrück in öffentlicher 
Sitzung beschließt. Einwendungen, die nach Ablauf der angegebenen Frist eingehen, 
werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
Die Dienststunden sind wie folgt geregelt: 
 
 

montags bis freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
montags bis mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
und donnerstags   von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
 
 
 
Delbrück, den 13.11.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
(gez. Peitz) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Genehmigung der 66. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Delbrück 
(Höber Westenholz) 
 
hier: Schlussbekanntmachung gem. § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist 

 
Für die vom Rat der Stadt Delbrück in der Sitzung am 28.09.2023 beschlossene 66. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist das Genehmigungsverfahren nach § 6 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. 
Dieses wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfügung vom 03.11.2023, Az.: 35.02.01.700-007/2023-005, 
erklärt, dass die Genehmigung des Planes gem. § 6 Abs. 1 BauGB erteilt wird. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. Jedermann kann 
den Flächennutzungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung von diesem Tage ab in der 
Stadtverwaltung, Verwaltungsgebäude Springpatt 3, 33129 Delbrück-Westenholz, im Zimmer C.17 im 
Fachbereich VI Bauen und Planen während der Dienststunden  
 
montags, dienstags, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
donnerstags    von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
freitags    von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich können die Bauleitplanunterlagen auf der 
Internetseite www.delbrueck.de unter der Rubrik „Rathaus/Bauen und Wohnen/Bauleitpläne/Bauleitpläne 
mit Rechtskraft< sowie über das BauPortal NRW https://www.bauportal.nrw/ unter der Rubrik 
„Bauleitplanung in Nordrhein-Westfalen/Bauleitpläne der Gemeinden in NRW< eingesehen werden. 
 
Hingewiesen wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf, dass  
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Flächennutzungsplanänderung gem. § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
- dieser Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
- der Bürgermeister hat den Feststellungsbeschluss vorher beanstandet oder 
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Delbrück vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Delbrück, den 13.11.2023 
Der Bürgermeister 
 
gez. Peitz 

  

http://www.delbrueck.de/
https://www.bauportal.nrw/
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Genehmigung der 76. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Delbrück 
(Buswendeplatz Anreppen) 
 
hier: Schlussbekanntmachung gem. § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist 

 
Für die vom Rat der Stadt Delbrück in der Sitzung am 28.09.2023 beschlossene 76. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist das Genehmigungsverfahren nach § 6 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. 
Dieses wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfügung vom 03.11.2023, Az.: 35.02.01.700-007/2023-004, 
erklärt, dass die Genehmigung des Planes gem. § 6 Abs. 1 BauGB erteilt wird. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. Jedermann kann 
den Flächennutzungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung von diesem Tage ab in der 
Stadtverwaltung, Verwaltungsgebäude Springpatt 3, 33129 Delbrück-Westenholz, im Zimmer C.17 im 
Fachbereich VI Bauen und Planen während der Dienststunden  
 
montags, dienstags, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
donnerstags    von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
freitags    von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich können die Bauleitplanunterlagen auf der 
Internetseite www.delbrueck.de unter der Rubrik „Rathaus/Bauen und Wohnen/Bauleitpläne/Bauleitpläne 
mit Rechtskraft< sowie über das BauPortal NRW https://www.bauportal.nrw/ unter der Rubrik 
„Bauleitplanung in Nordrhein-Westfalen/Bauleitpläne der Gemeinden in NRW< eingesehen werden. 
 
Hingewiesen wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf, dass  
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Flächennutzungsplanänderung gem. § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
- dieser Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
- der Bürgermeister hat den Feststellungsbeschluss vorher beanstandet oder 
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Delbrück vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Delbrück, den 13.11.2023 
Der Bürgermeister 
 
gez. Peitz 

  

http://www.delbrueck.de/
https://www.bauportal.nrw/
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Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 117 "Höber" in Delbrück-Westenholz 
hier: Schlussbekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist 

 
 
Der Rat der Stadt Delbrück hat in seiner Sitzung am 28.09.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Bebauungsplan Nr. 117 „Höber< in Delbrück-Westenholz wird gem. § 10 BauGB i.V.m. § 7 GO NW 
als Satzung beschlossen.< 
 
Der Beschluss ist gem. § 7 GO NW sowie verfahrensrechtlich ordnungsgemäß zustande gekommen. 
Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates 
vom 28.09.2023 übereinstimmt. 
 
Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 3,56 ha liegt in der Gemarkung Westenholz, Flur 29, und ist aus 
nachstehendem Lageplan, der keine Planaussagen enthält, ersichtlich. 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit 
Begründung und zusammenfassender Erklärung von diesem Tage ab in der Stadtverwaltung, Gebäude 
Springpatt 3, 33129 Delbrück-Westenholz, im Zimmer C 17 im Fachbereich VI Bauen und Planen während 
der Dienststunden  
 
montags, dienstags, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
donnerstags    von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
freitags    von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich können die Bebauungsplanunterlagen auf der 
Internetseite www.delbrueck.de unter der Rubrik „Rathaus/Bauen und Wohnen/Bauleitpläne/Bauleitpläne 

http://www.stadt-delbrueck.de/
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mit Rechtskraft< sowie über das BauPortal NRW https://www.bauportal.nrw/ unter der Rubrik 
„Bauleitplanung in Nordrhein-Westfalen/Bauleitpläne der Gemeinden in NRW< eingesehen werden. 
 
 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  
 
Ebenfalls hingewiesen wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf, dass  
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Delbrück unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes kann gem. § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
- dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
- der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Delbrück vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Delbrück zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 117 
„Höber< in Delbrück-Westenholz wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Zu seiner Rechtswirksamkeit bedarf es keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung. 
 
 
Delbrück, den 13.11.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Peitz 
 

  

https://www.bauportal.nrw/
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Aufstellung eines Bebauungsplanes 
hier: Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 des 

Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 221) geändert worden ist 

 
Der Rat der Stadt Delbrück hat in seiner Sitzung am 09.11.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Rat der Stadt Delbrück beschließt, einen Bebauungsplan im Sinne des § 30 Baugesetzbuch (BauGB) 
aufzustellen. Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 3,91 ha liegt in der Gemarkung Delbrück, Flur 12 
und ist aus nachstehendem Lageplan ersichtlich: 
 

 
 
Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung Nr. 136 „Danziger Straße<. Inhalt des Bebauungsplanes ist 
die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO.< 
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Der Beschluss ist gem. § 7 GO NW sowie verfahrensrechtlich ordnungsgemäß zustande gekommen. 
Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates 
vom 09.11.2023 übereinstimmt. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Zu seiner Rechtswirksamkeit bedarf es keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung. 
 
 
Delbrück, den 13.11.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Peitz 
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Satzung über eine Veränderungssperre 
 

der Stadt Delbrück für den Geltungsbereich 
 

des Bebauungsplanes Nr. 136 "Danziger Straße" in Delbrück-Mitte 
 

vom 13.11.2023 
 

 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
§§ 14 i.V.m. §§ 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 221) geändert worden ist 
 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. W. S. 666/SGV. NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW. S. 490) 
 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der Rat der Stadt Delbrück hat in seiner Sitzung am 09.11.2023 die Satzung über die Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 136 „Danziger Straße< in Delbrück-Mitte beschlossen. 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Delbrück, Flur 12 und ist aus nachstehendem Lageplan ersichtlich. 
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§ 2 
Rechtswirkung der Veränderungssperre 

 
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre (§ 1) dürfen 
 
1. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken nicht vorgenommen 

werden; 
2. Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch (BauGB) nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 

nicht beseitigt werden; 
3. Veränderungen baulicher Anlagen, die nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig 

sind, nicht vorgenommen werden. 
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§ 3 
Ausnahmen 

 
1. Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre 

eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die 
Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

2. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat 
und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden  

 
 

dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
§ 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit 
für ihren Geltungsbereich (§ 1) der Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei 
Jahren seit dem Inkrafttreten dieser Satzung. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Delbrück vom 13.11.2023 über eine Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 136 "Danziger Straße< in Delbrück-Mitte wird hiermit gem. § 16 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden 
ist, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche, soweit die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitraum ihres 
Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuches nach § 15 Abs. 1 BauGB dauert, wird 
hingewiesen. 
 
Ebenfalls hingewiesen wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 
bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich wird, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW nach Ablauf von 
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
- diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
- der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Delbrück vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 
 
Delbrück, den 13.11.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Peitz 
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Bekanntmachung 
 

zum Jahresabschluss des Abwasserwerkes Delbrück 
 

zum 31.12.2022 
 
1. Der Rat der Stadt Delbrück hat am 28.09.2023 den Jahresabschluss zum 31.12.2022 festgestellt 

und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen: 
 

„Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 wird auf der Aktiv- und Passivseite auf 53.461.119,88 EUR 
festgestellt und als richtig anerkannt. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022, die mit einem Jahresüberschuss 
von 1.146.463,32 EUR und einem Bilanzgewinn von 1.146.463,32 EUR abschließt, wird 
festgestellt und als richtig anerkannt.  
Der Anhang einschließlich Anlagenspiegel wird festgestellt und als richtig anerkannt. 
 
Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Vom Jahresüberschuss wird der Betrag von 626.187.80 EUR der zweckgebundenen Rücklage 
(Beitragsausgleichsrücklage) zugeführt, ein Betrag von 8.614,71 EUR der allgemeinen Rücklage 
entnommen und der Betrag von 528.890,23 EUR an den Haushalt der Stadt Delbrück 
ausgeschüttet. 
 
Dem Bilanzgewinn 2022 wird teilweise zur Deckung der Eigenkapitalverzinsung I mit 178.890,23 
EUR (Verzinsung des eingebrachten Kapitals) und der Eigenkapitalverzinsung II mit 350.000,00 
EUR (zusätzliche kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gem. BA-Beschluss vom 18.10.2017, 
Vorlage 2017/145), in Summe 528.890,23 EUR, verwendet. 
 

 
2. Jahresabschluss und Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom 14.11.2023 bis zur Feststellung 

des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2023 
 

während der Dienststunden 
 
 montags bis freitags   von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 montags bis mittwochs   von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

und donnerstags    von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

 bei der Stadtverwaltung Delbrück, Lange Str. 45, Zimmer 36 aus. 
 
3. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk Delbrück, Delbrück 
 
Prüfungsurteile 
 

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Delbrück - 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 

hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Delbrück 

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen  Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der 
landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 
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2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 
2022 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen 
Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den Vorschriften der EigVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

Gemäß S 102 Abs. 8 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) i.V.rn, S 322 Abs. 3 
Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

S 102 Abs. 3 und Abs. 5 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

Vorschriften der EigVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 



 

Amtsblatt Nr. 22 vom 13.11.2023 14 
 

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden Vorschriften der EigVO NRW zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind der Rat der Stadt Delbrück sowie der 
Betriebsausschuss. Der Rat der Stadt Delbrück und der Betriebsausschuss sind verantwortlich für 
die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen 4 beabsichtigten oder unbeabsichtigten 4 falschen Darstellungen 

ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften 

zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unsere. Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit S 102 Abs. 3 und Abs. 5 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 4 beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
4 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben. 

 
 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
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Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse  oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.  

 
 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens,-  Finanz- und 
Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.  

 
 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 

 
 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen." 

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten. 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses 
Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form 
bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert 
oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf S 328 HGB wird verwiesen. 

Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
Der vorstehende Ratsbeschluss sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit gemäß § 26 Abs. 4 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 
644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 22. März 2021 (GV. NRW S. 348, öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Delbrück, 13.11.2023 

 
 

Der Bürgermeister  Die Betriebsleitung       
 
    
 

gez. Peitz   gez. Merschmann     gez. Wolf   
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Bekanntmachung 
 

zum Jahresabschluss der Stadtbetriebe Delbrück 
 

zum 31.12.2022 
 
1. Der Rat der Stadt Delbrück hat am 28.09.2023 den Jahresabschluss zum 31.12.2022 festgestellt 

und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen: 
 
„Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 wird auf der Aktiv- und Passivseite auf 17.312.699,45 EUR 
festgestellt und als richtig anerkannt. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022, die mit einem Jahresgewinn von 
839.072,64 EUR abschließt, wird festgestellt und als richtig anerkannt. 
Der Anhang einschließlich Anlagenspiegel wird festgestellt und als richtig anerkannt. 
 
Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2022 beträgt 839.072,64 EUR. Hieraus werden 
345.171,18 EUR in die Rücklage eingestellt. 
Aus dem Jahresgewinn wird weiterhin die Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 493.901,46 €, reduziert 
um die Kapitalertragssteuer (74.085,22 €) und den Solidaritätszuschlag (4.074,69 €), am 
05.10.2023 (Fälligkeit) an den Haushalt der Stadt Delbrück abgeführt (Auszahlung = 
415.741,55 €). Die Stadtbetriebe tragen die auf diese Gewinnausschüttung anfallenden o. g. 
Steuern. 

 
2. Jahresabschluss und Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom 14.11.2023 bis zur Feststellung 

des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2023 
 

während der Dienststunden 
 

 montags bis freitags   von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 montags bis mittwochs  von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

und donnerstags   von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
 bei der Stadtverwaltung Delbrück, Lange Str. 45, Zimmer 36 aus. 
 
 
3. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Stadtbetriebe Delbrück, Delbrück 
 
Prüfungsurteile 
 
 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Stadtbetriebe Delbrück - bestehend aus der 
Bilanz zum 
31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2022 bis zum 
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetrieb 

Stadtbetriebe Delbrück für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den  
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO 
NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen 
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Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs 
zum 
31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der 
landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften der EigVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß S 102 Abs. 8 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) i.V.m. S 322 Abs. 3 

Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

S 102 Abs. 3 und Abs. 5 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen 
für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

Vorschriften der EigVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 

den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 

die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - 

beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 

Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage 

des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
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Einklang steht, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 

Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 

EigVO NRW zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

Lagebericht erbringen zu können. 

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind der Rat der Stadt Delbrück sowie der 

Betriebsausschuss. Der Rat der Stadt Delbrück und der Betriebsausschuss sind verantwortlich für 

die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen 4 beabsichtigten oder unbeabsichtigten 4 falschen Darstellungen 

ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften 

zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 

mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den Vorschriften der EigVO NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit S 102 Abs. 3 und Abs. 5 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 4 beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter 4 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 
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• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen 
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 

im internen 

Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen." 
Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten.  

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses 
Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form 
bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder 
auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf S 328 HGB wird verwiesen. 

Wuppertal, den 3. August 2023 

Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG 



 

Amtsblatt Nr. 22 vom 13.11.2023 41 
 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Der vorstehende Ratsbeschluss sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit gemäß § 26 Abs. 4 der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), 
zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 22. März 2021 (GV. NRW S. 348), öffentlich 
bekanntgemacht.  

Delbrück, den 13.11.2023 

Der Bürgermeister  Die Betriebsleitung    
 
 
gez. Peitz   gez. Merschmann   gez. Wolf   
   
 


